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Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Stadtrat 29.01.2015 Ö zur Beschlussfassung 
 
 
 
Innenstadtbeirat 
Wahl der Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder 
 
Antrag: 
 
Der Stadtrat wählt die in der Anlage genannten Personen als Mitglieder und stellvertretenden 
Mitglieder in den Innenstadtbeirat. 
 
 
Begründung: 
 
Für das Stadtgebiet wird in Anlehnung an die Ortsbeiräte eine Interessenvertretung gebildet, 
die sich für die Belange in der Kernstadt einsetzt. 
Laut Satzung sollen nach Möglichkeit alle Bezirke der Stadt im Beirat vertreten sein. Zum 
jetzigen Zeitpunkt sind zwei Bezirke (Vorstadt und Böbig) durch ordentliche Mitglieder nicht 
besetzt. Im Bereich der Stellvertretung sind die Vorgaben erfüllt. 
 
 
Neustadt an der Weinstraße, 23.01.2015 
 
 
 
 
 
Oberbürgermeister 
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